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Vorwort zur dritten Auflage

Eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des Europäischen Patentpakets am 1.6.2023 erscheint
die dritte Auflage des vorliegenden Handbuchs. Sämtliche Kapitel wurden gegenüber der
Vorauflage überarbeitet und teilweise erheblich erweitert. Rechtsprechung und Literatur
konnten bis Ende August 2024 berücksichtigt werden.

Die vorliegende dritte Auflage zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie erstmals
ein „lebendiges Gericht“ zum Gegenstand hat. Von Beginn an hat das EPG eine Vielzahl
von Anordnungen und Entscheidungen erlassen. Dadurch hat das Gericht bereits in der
Anfangszeit zahlreiche Streifragen sowohl zum Verfahrensrecht als auch zum materiellen
Recht geklärt. Die Einarbeitung und Darstellung der ersten Rechtsprechung des Gerichts
bildet den Schwerpunkt dieser dritten Auflage.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass diese dritte
Auflage bereits so kurze Zeit nach der Vorauflage erscheinen konnte.

Bonn und Mannheim, im Sommer 2024 Die Herausgeber
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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Am 19. Februar 2013 haben 25 EU-Mitgliedstaaten das Übereinkommen über die Errich-
tung eines Einheitlichen Patentgerichts (EPGÜ) unterzeichnet. Dieses Übereinkommen
bestimmt, dass künftig alle Patentstreitigkeiten, die Europäische Patente mit oder ohne
einheitliche Wirkung betreffen, von einem neu zu errichtenden Einheitlichen Patentgericht
(EPatG) entschieden werden sollen. Dieses Gericht wird Lokalkammern in verschiedenen
Mitgliedstaaten haben, darunter allein in Deutschland vier, nämlich in Düsseldorf, Mann-
heim, München und Hamburg.

Seit der Unterzeichnung des EPGÜ sind jetzt mehr als sechs Jahre vergangen. Dieser
Zeitraum war für alle Beteiligten ein Wechselbad der Gefühle, denn das Europäische
Patentpaket, dass man bereits im sicheren Hafen wähnte, musste wiederholt Rückschläge
hinnehmen. So wurde mehrfach von unterschiedlicher Seite der Versuch unternommen,
das Projekt durch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungs-
gericht zu stoppen. Ein Ereignis mit noch höherer Sprengkraft war das britische Brexit-
Referendum vom 23. Juni 2016. All diese Umstände haben bewirkt, dass bei Redaktions-
schluss dieses Handbuchs entgegen den ursprünglichen Erwartungen das in Art. 89 EPGÜ
vorgesehene Ratifikationsverfahren immer noch nicht abgeschlossen ist. Zwar hat das Ver-
einigte Königreich trotz des Brexits im April 2018 das EPGÜ ratifiziert, doch hat Deutsch-
land seine Ratifikation bis zur ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
über eine Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zum EPGÜ aufgeschoben.

Vier Monate nach der deutschen Ratifikation wird das EPGÜ in Kraft treten und das
EPatG seine Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitungen für einen möglichst reibungslosen
Start des EPatG sind weitgehend abgeschlossen. Beispielsweise wurden geeignete Räum-
lichkeiten für die Kammern zur Verfügung gestellt, ein IT-System eingerichtet und eine
Verfahrensordnung (EPGVerfO) erarbeitet. Auch die patentrechtliche Literatur hat inner-
halb dieses Vorbereitungsprozesses einen wichtigen Beitrag geleistet. So sind zahlreiche
Aufsätze, mehrere Monographien und zuletzt sogar eine Kommentierung der Vorschriften
des Europäischen Patentpakets erschienen. Was aber noch fehlt, ist eine kohärente Dar-
stellung des gesamten Verfahrens vor dem EPatG. Das vorliegende Handbuch versucht,
diese Lücke zu schließen.

Zielgruppe des vorliegenden Handbuchs ist insbesondere die patentrechtliche Praxis.
Hierzu gehören die mit dem Schutz von Erfindungen befassten Personen in den Unterneh-
men, Rechts- und Patentanwälte, aber auch die juristischen und technischen Richter am
EPatG und den parallel fortbestehenden nationalen Patentgerichten. An den Bedürfnissen
dieses Personenkreises orientiert sich die Auswahl und Begrenzung der Themen, die inner-
halb dieses Handbuchs dargestellt und erläutert werden. So wird beispielsweise auf eine
Erörterung der historischen und politischen Grundlagen des Europäischen Patentpakets
verzichtet. Auch die für die Praxis weniger bedeutsamen Fragen des Haushalts und der
Finanzierung des EPatG werden nicht behandelt. Vielmehr liegt der Schwerpunkt des
Handbuchs auf der Darstellung des vielschichtigen gerichtlichen Verfahrens vor dem
EPatG. Da insbesondere in den ersten Monaten und Jahren nach Inkrafttreten des EPGÜ
naturgemäß noch keine praktischen Erfahrungen mit dem neuen Verfahrensrecht oder gar
Gerichtsentscheidungen existieren werden, wird der Praktiker immer wieder mit ihm
unbekannten Rechtsfragen konfrontiert sein. Die Herausgeber und Autoren wünschen
sich, dass das vorliegende Handbuch auch in solchen Verfahrenssituationen ein geeignetes
Hilfsmittel sein kann, um sich vor dem neuen Gericht zurechtzufinden.

Düsseldorf und Mannheim im Juli 2019 Die Herausgeber
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